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§ 1 Name und Sitz 
 
1. Der Verein führt den Namen "DHG - Fach-

verband für unterstützte Teilhabe e.V." 
 
2. Sitz des Vereins ist Düsseldorf. 
 
3. Der Verein soll in das Vereinsregister des 

Amtsgerichtes Düsseldorf eingetragen wer-
den. 

 
§ 2 Zweck 
 
1. Zweck des Vereins ist die Verbesserung der 

Lebensqualität von Menschen mit geistiger 
Behinderung und komplexem Unterstüt-
zungsbedarf. Der Verein versteht sich als 
Interessenvertretung eines Personenkrei-
ses, der bei der Artikulation seiner Bedürf-
nisse und Interessen sowie der Durchset-
zung seiner Rechte in besonderer Weise 
auf Unterstützung angewiesen ist. 

 
2. Zu diesem Zweck führt der Verein Veran-

staltungen durch, erarbeitet Stellungnah-
men, regt an und begleitet wissenschaftli-
che Untersuchungen, und berät Leistungs-
träger, Leistungserbringer und andere Ak-
teure zur Unterstützung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwe-
cke" der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist Förderung der Hilfe 
für Zivilbeschädigte und behinderte Men-
schen. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch Aktivitäten wie unter § 2 
Abs. 2 ausgeführt. 

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-

zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. 

 

 
   
 
 
 
 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied im Verein kann jede interessierte 

Einzelperson werden. Auch juristische Per-
sonen, wie andere Vereine, Verbände und 
Initiativen, können Mitglied werden. 

 
2. Die Mitglieder müssen sich zu den sat-

zungsmäßigen Zwecken bekennen. 
 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-

stand. 
 
4. Es wird ein jährlicher Mitgliederbeitrag er-

hoben. Die Höhe des Jahresbeitrages legt 
die Mitgliederversammlung fest. 

 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Ein Mitglied kann seinen Austritt zum Ende 

des Kalenderjahres durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorstand bewirken. 

 
2. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, 

wenn es gegen die satzungsmäßigen Zwe-
cke verstößt oder durch sein Verhalten das 
Ansehen des Vereins schädigt. 

 
3. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mit-

glied trotz Mahnung zwei Jahre in Folge 
keinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat. 

 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind  
-   die Mitgliederversammlung 
-   der Vorstand. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste 

Organ des Vereins. Sie hat folgende Aufga-
ben: 
- Wahl und Entlastung des Vorstandes 
- Wahl von zwei Kassenprüferinnen bzw. 

Kassenprüfern 
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- Beschlussfassungen im Sinne der Ver-
einszwecke 

- Festsetzung des jährlichen Mitglieder-
beitrages. 

 
2. Die Mitgliederversammlung findet einmal 

jährlich statt. 
 
3. Weitere Mitgliederversammlungen finden 

statt 
- auf Beschluss des Vorstandes 
- auf Antrag eines Drittels der Mitglie-

der. 
 
4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

werden, soweit die Satzung nichts anderes 
bestimmt, mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 
5. Eine Mehrheit von mindestens zwei Drittel 

der anwesenden Mitglieder ist erforderlich 
im Falle von 
- Änderungen der Satzung 
- Ausschluss von Mitgliedern (nach §5, 

Abs.2). 
 

6. Das Stimmrecht in den Mitgliederver-
sammlungen kann auch durch eine mit 
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertre-
tung ausgeübt werden. 

 
7. Die Mitgliederversammlung kann einzelne 

Sachverständige oder Fachausschüsse mit 
Sonderaufgaben betrauen. 

 
8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

sind zu protokollieren und von der Proto-
kollführung sowie der bzw. dem Vorsitzen-
den zu unterzeichnen. 

 
9. Zur Mitgliederversammlung muss mindes-

tens 4 Wochen vorher schriftlich eingela-
den werden. 

 
§ 8 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus: 

- der/dem Vorsitzenden 
- zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
- der Kassenführerin bzw. dem Kassenfüh-
rer 
- bis zu vier Beisitzerinnen bzw. Beisitzern 
 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB be-
steht aus dem bzw. der Vorsitzenden sowie 
den beiden stellvertretenden Vorsitzen-
den. 
Je zwei dieser Vorstandsmitglieder sind ge-
meinsam berechtigt zur Vertretung des 

Vereins nach außen sowie zur Führung der 
laufenden Geschäfte. 
 

3. Der Vorstand wird für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Bis zur Wahl eines neuen Vorstandes bleibt 
der gewählte Vorstand im Amt. 

 
4. Der Vorstand berichtet auf jeder Mitglie-

derversammlung über seine Tätigkeit. 
 

5. Der Vorstand kann geeignete Personen zur 
Beratung des Vorstands als Unterstützerin-
nen bzw. Unterstützer berufen. 

 
§ 9 Finanzen 
 
1. Über Einnahmen und Ausgaben entschei-

det der Vorstand im Rahmen der Be-
schlüsse des Vorstandes und der Mitglie-
derversammlung. 

 
2. Einmal jährlich findet eine Kassenrevision 

durch die Revisoren statt. 
 
§ 10 Auflösung 
 
1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch 

eine gesonderte Mitgliederversammlung. 
 
2. Der Verein ist aufgelöst, wenn dieses 75% 

der Anwesenden der Mitgliederversamm-
lung beschließen. 
 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-
cke fällt das Vermögen des Vereins an eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Kör-
perschaft zwecks Verwendung für die För-
derung der Hilfe für Zivilbeschädigte und 
behinderte Menschen. 

 
 
§ 11 Satzungsänderungen auf Veranlassung 

von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbe-
hörden 
 
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, 
Gerichts- oder Finanzbehörden aus forma-
len Gründen verlangt werden, kann der 
Vorstand von sich aus veranlassen und sind 
in der nächsten Mitgliederversammlung 
mitzuteilen. 
./. 


